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AUSBILDUNGSZIELE 
 
Den Studierenden ist unter Berücksichtigung der Ausbildungsschwerpunkte in den einzelnen Studien-
zweigen die Befähigung zur qualifizierten Leitung musikalischer Ensembles zu vermitteln. Die Studien 
sollen eine Auseinandersetzung mit der gesamten einschlägigen Musikliteratur einschließlich der 
zeitgenössischen Musik gewährleisten. Der erste Studienabschnitt dient der Einführung in das ge-
samte Gebiet der Musiktheorie und der Vermittlung der Grundlagen für die reproduzierende musika-
lische Tätigkeit. Der zweite Studienabschnitt dient der Vertiefung des Studiums und der Bildung von 
Schwerpunkten entsprechend dem (den) gewählten Studienzweig(en). 
 
STUDIENGANG 
 
Das Studium, das insgesamt 10 Semester dauert, gliedert sich in zwei Studienabschnitte: 
 
Der erste Studienabschnitt dauert 4 Semester und wird mit der vollständigen Absolvierung der ersten 
Diplomprüfung abgeschlossen. Der zweite Studienabschnitt dauert 6 Semester und wird nach Absol-
vierung aller Pflichtfächer sowie der Freien Wahlfächer und mit der vollständigen Absolvierung der 
zweiten Diplomprüfung abgeschlossen. Danach verleiht die Universität dem Absolventen den akade-
mischen Grad „Magister artium/Magistra artium“ (Abk: Mag.art.). 
 
QUALIFIKATIONSPROFIL 
 
Ziel des Orchesterdirigierstudiums sollte es sein, Dirigenten 1 auszubilden, die die Musik in ihren 
ganzen künstlerischen und geschichtlich bedingten Eigenschaften erkennen und die Mittel der 
gestischen Verständlichkeit so beherrschen, dass sowohl die Information an das Ensemble gewähr-
leistet ist als auch die Verantwortlichkeit dem Komponisten gegenüber erfüllt wird. Im Detail heißt das: 
die Erarbeitung eines umfangreichen Repertoires durch Einzel- und Gruppenunterricht, und die An-
eignung einer umfassenden musikalischen Bildung (Theorie, Analytik, Musikgeschichte, etc). Im Fach 
Klavier soll vor allem das mehrstimmige Denken und Gestalten geschult werden, sowie Klangphanta-
sie und Stilsicherheit und das Umsetzen der in der theoretischen Fächern erworbenen Kenntnisse in 
die Praxis. Kammermusik und Liedliteratur werden als wesentliche Ausdrucksform miteinbezogen. 
Neben Klavier sollte auch ein Streich- oder Blasinstrument (oder beides) einigermaßen beherrscht 
werden. 
Berufsbild: Korrepetitor bei Oper und Konzert, Theaterkapellmeister, Chordirigent, Leiter eines Sym-
phonieorchesters, GMD als Kombination von Oper und Konzert, internationale Karriere. 
 
Ein Chorleiter soll über die Fähigkeiten verfügen, Chorsänger zu begeistern, Teamarbeit zu leisten 
und Gruppen zu leiten. Dirigiertechnik und Körpersprache werden schon ab dem ersten Studienab-
schnitt entwickelt und dienen dem Ausdruck und der Vermittlung des musikalischen Inhalts und der 
Interpretation des Chor-Repertoires, das sich von der Renaissance bis zur Gegenwart erstreckt und 
aus geistlicher, sowie weltlicher (inklusive Opern-) Chormusik besteht. Das weit gestreute geschicht-
liche Umfeld der Chormusik verlangt profunde Kenntnisse in den Bereichen Kultur- und Musikge-
schichte, Aufführungspraxis und Analyse. Im Instrumentalbereich dienen Generalbass-, Partiturspiel-, 
Korrepetitions,- sowie Klavierunterricht zum Erlernen des im Hintergrund stehenden notwendigen 
technischen Handwerkes für das Einstudieren und Erarbeiten der Chorwerke, sowie für die Probenar-
beit und die berufliche Praxis. Die Arbeit mit einem Chor oder Vokalensemble unterscheidet sich von 
der Arbeit mit einem Orchester vorallem dadurch, dass das Instrument „Chor“ aus menschlichen 
Stimmen - d.h. aus dem menschlichen Körper selbst - besteht. Die Arbeit mit Sängern verlangt also 
vom Dirigent eine profunde Kenntnis der Stimme in all ihren Aspekten: musikalisch, psychisch, 
physiologisch und sprachlich. Eine solide Ausbildung durch Pflicht- und Wahlfächer im Bereich Ge-
sang und Sprache ist erforderlich, und soll dem Studenten ermöglichen, 

·  das Vorsingen als Ausdruck und Erklärungsmittel zu nutzen, 
·  die Beweglichkeit und Ausdauer der eigenen Stimme zu entwickeln, 
·  ein perfektes Intonieren zu erreichen und die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an alle 

Temperierungssysteme auszubilden, 
·  die Sensibiltät für differenzierte Klangfarben und Klangunterschiede bei Stimmen zu schärfen, 
·  technische Stimmprobleme aller Art zu erkennen und Lösungen zu vermitteln. 

 
  

1  Die der Übersichtlichkeit halber verwendeten männlichen Formen sind geschlechtsneutral zu 
verstehen. 
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Darüber hinaus sollen Sprachfähigkeiten im Bezug auf Artikulation, Rhetorik und Gestaltung eines 
Textes entwickelt werden, die ein „sprechendes Singen“ sowie ein „singendes Sprechen“ erlauben. 
 
Die Tätigkeit des Korrepetitors  umfasst das Spielen des Orchesterparts von Opern am Klavier bei 
szenischen bzw. Ensembleproben, sowie das Einstudieren bzw. Repetieren von Gesangspartien mit 
Solisten, jeweils miteinbezogen das Markieren von fehlenden Gesangsstimmen. Die gleichen 
Aufgaben gelten auch für den Chor- bzw. Ballettrepetitor. Weiters gehört das Begleiten von 
Rezitativen am Cembalo, bzw. Hammerklavier bei Aufführungen, sowie auch das Spielen von 
Tasteninstrumenten wie Klavier, Celesta, Harmonium oder Orgel im Orchester oder innerhalb der 
Bühnenmusik zum Berufsbild des Korrepetitors. Hinzu kommt noch, je nach Fähigkeit, die Leitung der 
Bühnenmusik bei Aufführungen. 
Der Korrepetitor sollte die Seele eines Opernhauses sein. Sein musikalisches Gewissen sozusagen, 
vertraut mit jeder Note, die im Repertoire gesungen bzw. gespielt wird. Inhalt des Unterrichts: Erlernen 
bzw. Verbessern der oben genannten Fähigkeiten. Im Detail: Das Spielen eines Klavierauszuges im 
Sinne der vorliegenden Partitur, d.h. nicht unbedingt „notengetreu“, sowie das Markieren der 
Gesangsstimmen in den jeweiligen Originalsprachen Deutsch, Italienisch und Französisch, weiters 
noch Blattspielen, Transponieren, sowie fallweise Arbeit mit Gesangssolisten. 
 
Berufsbild: 

·  Solo-, Chor- oder Ballettrepetitor am Musiktheater 
·  Korrepetitionstätigkeit bei einem Konzertchor 
·  Spielen von anfallenden Tasteninstrumenten bei Orchesterkonzerten 
·  Lehrtätigkeit an diversen Instituten wie Universitäten, Musikschulen, 

etc. für Korrepetition, Klavier-Nebenfach, Liedbegleitung 
·  Tätigkeit als Souffleur (Maestro Suggeritore) am Musiktheater 

 
 
ZULASSUNGSPRÜFUNG 
 
Die Zulassungsprüfung besteht aus folgenden Teilen: 
 
Teil A:  
1) schriftlich: 

·  Gehörtest (Intervalle, Akkorde und Kadenz, ein- und zweistimmige Diktate, 
rhythmisches Diktat, Fehler erkennen, Klangfarben und Stilrichtungen zuordnen). 

·  Theorietest (Tonsatz, Partiturkunde, Formenlehre und Repertoirekunde). 
·  Klausur für Formanalyse, mit einer Orchesterpartitur aus der Wiener Klassik. 

 
2) praktisch: 

·  Blattsingen (mit und ohne Klavierbegleitung, tonal oder/und antonal). 
 Der Prüfungssenat wählt aus folgenden Übungen: 

 1) Akkordtöne und kurze Intervallfolgen nachsingen. 
 2) Blattsingen einer leichten tonalen oder modalen Melodie a capella. 
    Wiederholung derselben Melodie mit dissonanter Klavierbegleitung, Kanon, usw. 
 3) Gedächtnisübung, Nachsingen und Transposition einer leichten tonalen Melodie  
    (drei mal vorgespielt). 
 4) Blattsingen atonaler Intervallfolgen a capella. 
 5) Blattsingen einer Melodie oder eines Rezitativs mit Begleitung 

·  Vortrag eines vorbereiteten einfachen Vokalstückes (z.B.: Schubertlieder 1.Band) 
 
Das erfolgreiche Bestehen dieses Prüfungsteiles ist Voraussetzung für die Zulassung zum letzten 
Prüfungsteil. 
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Teil B:  

·  Einfacher Blattspieltest am Klavier 
·  Klaviervortrag einer Beethoven-Sonate mittleren Schwierigkeitsgrades nach Wahl und 

eines selbstgewählten Stückes mittlerer Schwierigkeitsgrad. 
 Auf Wunsch des Kandidaten zusätzlich auch Vortrag auf einem anderen Instrument als 

Klavier. 
·  Dirigieren: Die Dirigierprüfung soll nach Möglichkeit in Form einer Probe mit einem 

Streichquartett oder kleinen Ensemble bzw. Vokalensemble stattfinden. Aus einer 
Gruppe von vorgegebenen Werken wird von der Prüfungskommission ausgewählt: 
a) für Orchesterdirigieren: Beethoven: 1. Symphonie 1., 2. und 4.Satz 
 Mozart: Divertimento Nr. 3 KV 138 
 Mozart: Kleine Nachtmusik 1. Satz 
 Schubert: Unvollendete 1. und 2. Satz 
b) für Chordirigieren: Mozart: Ave Verum 
 Bach: Wie schön leuchtet der Morgenstern (BWV 436) 
 Bruckner: Locus iste 
 

·  Gespräch mit dem Kandidaten über allgemeine Musikkultur, Repertoirekunde. 
 
 
 
Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben vor der Zulassung zum ordentlichen 
Studium den Nachweis zu erbringen, dass sie die deutsche Sprache in einem zum Verständnis der 
Lehrveranstaltungen ausreichenden Ausmaß beherrschen. Nähere Informationen dazu siehe Seite 18 
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ERSTER STUDIENABSCHNITT 
 
Die Studieneingangsphase umfasst die ersten zwei Semester und beträgt 42 Semesterstunden 
Pflichtfächer.  
Der Studienplan ist wie folgt gegliedert: 
Semester 1 2 3 4 
ZENTRALE KÜNSTLERISCHE 
FÄCHER 

 
 

SSt. ECTS SSt. ECTS SSt. ECTS SSt. ECTS 

Grundlagen der Dirigiertechnik 1,2  SI1 2 5 2 5     
Orchesterdirigieren 1,2  SI     3 3 3 3 
Chordirigieren 1,2  SI     2 2,5 2 2,5 
Klavier 1-4  KE 1 3 1 3 1 3 1 3 
Historische Satztechniken 1-4  VE 3 3 3 3 3 2,5 3 2,5 
Analyse 1-4  VS 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 
 
PFLICHTFÄCHER          
Partiturspiel 1-4  KE 1 2,5 1 2,5 1 2 1 2 
Korrepetition 1-4  KG 1 2 1 2 1 2 1 2 
Gehörbildung für Dirigenten, 
Komponisten und  
Musiktheoretiker 1-4  

UE 1 2 1 2 1 2 1 2 

Stimmbildung 1-4  KE 1 1 1 1 1 1 1 1 
Streich- oder Blasinstrument 1-4 2 KE 1 1 1 1 1 1 1 1 
Schlagzeug für Dirigenten 1,2  UE 1 1 1 1     
Chor 1-4 EU 2 1 2 1 2 1 2 1 
Opern- und Oratorienkunde 1,2  VS 2 1 2 1     
Operndirigieren 1,2  UE     1,5 2 1,5 2 
Musikgeschichte 1  VU 2 1       
Musikgeschichte 2 VU   2 1     
Musikgeschichte 3,4 VU     2 1 2 1 
Einführung in die historische 
Musikpraxis 

VO     2 1   

Italienisch 1-4  VU 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
FREIE WAHLFÄCHER  2 3 2 3 2 3 2 3 
 
Summe Pflichtfächer  21 27 21 27 24,5 27,5 22,5 26,5 
TOTAL  23 30 23 30 26,5 30,5 24,5 29,5 

 
NACHWEIS VON VORKENNTNISSEN 
 
Folgende Lehrveranstaltungen sind semesterweise aufbauend konzipiert. Die notwendigen Vorkennt-
nisse sind durch Zeugnisse zu belegen. 
 
Lehrveranstaltungen, die Lehrveranstaltungen, die 
Vorkenntnisse voraussetzen: Vorkenntnisse vermitteln: 
 
Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 2 Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 1 
Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 3 Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 2 
Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 4 Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 3 
 
Italienisch 2 Italienisch 1 
Italienisch 3 Italienisch 2 
Italienisch 4 Italienisch 3 

  

1 Abkürzungsverzeichnis der Lehrveranstaltungstypen s. Seite 17 
2 Der einmalige  Wechsel des Instrumentes innerhalb des gesamten Studiums ist gestattet. 
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ERSTE DIPLOMPRÜFUNG 
 
Die erste Diplomprüfung setzt sich aus den Lehrveranstaltungsprüfungen in sämtlichen Pflichtfächern 
des ersten Studienabschnittes und der kommissionellen ersten Diplomprüfung zusammen. Voraus-
setzung für die Zulassung zur kommissionellen ersten Diplomprüfung ist der erfolgreiche Abschluss 
sämtlicher Lehrveranstaltungen des ersten Studienabschnitts. 
 
 
1. Historische Satztechniken: 
 
schriftlich: 

·  Vierstimmige Motette im Stil des 16. Jahrhunderts oder dreistimmige Barockfuge über ein 
gegebenes Thema. 

·  Harmonisierung einer gegebenen Choralmelodie im vierstimmigen Satz des 17./18. 
Jahrhunderts. 

 
mündlich: 

·  Modulation am Bass 
·  Generalbass 

 
2. Analyse (schriftlich): 
 

·  Analyse eines Orchesterwerkes der Wiener Klassik oder Frühromantik  
 (z. B. Mozart, Haydn, Beethoven oder Schubert) 

 
3. Klavier: 
 

·  Vortrag einer mindestens dreistimmigen Fuge von Bach, eines mittelschweren Werkes der 
Klassik und eines der Romantik oder der Moderne. 

 
4. Orchesterdirigieren: 
 

·  Nachweis der Eignung zur Orchesterdirigentin oder zum Orchesterdirigenten anhand eines 
vorgegebenen Rezitativs und durch Proben und Dirigieren eines vorgegebenen Werkes, 
welches auch Taktwechsel beinhaltet, mit kleinem Ensemble. 

 
5. Korrepetition: 
 

·  Nachweis der Eignung zur Korrepetitorin oder zum Korrepetitor durch Vortrag eines 
selbstgewählten Teiles einer Oper, wobei die Kandidatin oder der Kandidat den Gesangspart 
markieren soll. 

 
6. Chordirigieren: 
 

·  Nachweis der Eignung zur Chordirigentin oder zum Chordirigenten durch Proben und 
Dirigieren eines selbstgewählten und eines vorgegebenen Chorstücks (aus einer 
vorgegebenen Repertoireliste von 10 Chorstücken, welche von den Leiterinnen oder den 
Leitern der Lehrveranstaltung Chordirigieren einvernehmlich am Ende des vorangehenden 
Semesters erstellt werden soll). 

 
Der Prüfungssenat kann für die Wahl des Studienzweiges im zweiten Studienabschnitt eine 
Empfehlung aussprechen. 
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ZWEITER STUDIENABSCHNITT – STUDIENZWEIG ORCHESTERDIRIGIEREN 
 
Der Studienzweig Orchesterdirigieren besteht aus 76 Semesterstunden Pflichtfächern.  
Der Studienplan ist wie folgt gegliedert: 
 

Semester 5 6 7 8 9 10 
ZENTRALE 
KÜNSTLERISCHE FÄCHER 

 
SSt ECTS SSt ECTS SSt ECTS SSt ECTS SSt ECTS SSt ECTS 

Orchesterdirigieren 3-8 SI1 3 4 3 4 3 7 3 7 3 11 3 11 
Klavier 5-10 KE 1 3 1 3 1 5 1 5 1 7,5 1 7,5 
 
PFLICHTFÄCHER              
Chordirigieren 3-6 SI 2 3 2 3 2 3 2 3     
Partiturspiel 5-8 KE 1 2,5 1 2,5 1 2,5 1 2,5     
Korrepetition 5-8 KE 1 2,5 1 2,5 1 2,5 1 2,5     
Analyse 5,6 VS 2 2 2 2         
Gehörbildung für Dirigenten, 
Komponisten und 
Musiktheoretiker 5,6 

UE 1 1,5 1 1,5         

Gehörbildung für Dirigenten, 
Komponisten und Musiktheo- 
retiker (Höranalyse) 7,8 

UE     1 1,5 1 1,5     

Praktische Instrumen- 
tation 1,2 

VS 2 2,5 2 2,5         

Praktische Instrumen- 
tation 3,4 

VE     2 2,5 2 2,5     

Streich- oder  
Blasinstrument 5,6 2 

KE 1 1 1 1         

Generalbass 1,2 KE 1 1 1 1         
Opern- und Oratorienkunde 3 VS 2 2           
Operndirigieren 3,4 UE 1,5 2 1,5 2         
Historische Musikpraxis 1 VU   2 2         
Historische Musikpraxis 2 EU     1 2       
Neue Musik seit 1950 1,2  VO     2 2 2 2     
Ensemble Neue Musik 
(Produktion) 1,2 

EU         2 2 2 2 

 
FREIE WAHLFÄCHER  2 3 2 3 2 3 2 3 2 3   
DIPLOMARBEIT           8  8 
 
Summe Pflichtfächer  18,5 27 18,5 27 14 28 13 26 6 28,5 6 28,5 
TOTAL  20,5 30 20,5 30 16 31 15 29 8 31,5 6 28,5 

 
 
NACHWEIS VON VORKENNTNISSEN: 
Folgende Lehrveranstaltungen sind semesterweise aufbauend konzipiert. Die notwendigen Vorkennt-
nisse sind durch Zeugnisse zu belegen. 
 
Lehrveranstaltungen, die Lehrveranstaltungen, die 
Vorkenntnisse voraussetzen: Vorkenntnisse vermitteln: 
 
Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 6 Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 5 
Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 6 
(Höranalyse) 7 
Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten  
  

1 Abkürzungsverzeichnis der Lehrveranstaltungstypen s. Seite 17 
2 Der einmalige  Wechsel des Instrumentes innerhalb des gesamten Studiums ist gestattet. 
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(Höranalyse) 8 (Höranalyse) 7 
 
Analyse 6 Analyse 5 
 
Historische Musikpraxis 1 Einführung in die Historische Musikpraxis 
 
Historische Musikpraxis 2 Historische Musikpraxis 1 
 
Praktische Instrumentation 2 Praktische Instrumentation 1 
Praktische Instrumentation 3 Praktische Instrumentation 2 
Praktische Instrumentation 4 Praktische Instrumentation 3 
 
 
FREIE WAHLFÄCHER 
 
Zur Vertiefung und Erweiterung der Studien sind für den Studienzweig Orchesterdirigieren insgesamt 
18 Semesterstunden aus Wahlfächern durch Prüfungen (erfolgreiche Teilnahme) zu belegen. Die 
Freien Wahlfächer werden mit 1,5 ECTS-Punkten pro Semesterstunde bewertet (insgesamt 27 ECTS-
Punkte, davon 12 im ersten Studienabschnitt).  
Es wird den Studenten empfohlen, die Wahlfächer zum Aufbau eines Schwerpunkts zu nutzen. 
 
Folgende Lehrveranstaltungen werden für den Studienzweig Orchesterdirigieren besonders 
empfohlen: 
 

Analyse 7,8 (VS) je 2.0 SSt 
Italienisch 5,6 (VU) je 1.0 SSt 
Intonationstraining 1,2 (UE) je 1.0 SSt 
Methoden der Forschung im Bereich der Elektroakustik und der  
experimentellen Musik 1,2 (SI) je 4.0 SSt. 
Methoden der Notation in der Gegenwart 1,2 (VS) je 2.0 SSt 
Methodik der wissenschaftlichen Arbeit (PS) 2.0 SSt 
Musikgeschichte - ausgewählte Kapitel (SE) 2.0 SSt 
Musiktheater der Gegenwart 1,2 (VO) je 2.0 SSt 
Opern- und Oratorienkunde 4 (VS) 2.0 SSt 
Partiturspiel 9,10 (KE) je 1.0 SSt 
Rechtskunde für Musiker 1,2 (VO) je 1.0 SSt 
Repertoire Elektroakustischer und Computermusik 1-4 (VS) je 1.0 SSt. 
Vergleichende Kunstbetrachtung 1-4 (VS) je 2.0 SSt 

 
Es ist prinzipiell möglich, auch Lehrveranstaltungen an allen anderen Studienrichtungen der 
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, an der Universität Wien oder an der Universität für 
angewandte Kunst Wien als Wahlfach zu belegen. 
 
 
KÜNSTLERISCHE DIPLOMARBEIT 
 
Im Studienzweig Orchesterdirigieren ist eine künstlerische Diplomarbeit zu schaffen, die neben einem 
künstlerischen Teil, der den Schwerpunkt bildet, auch einen schriftlichen Teil zu umfassen hat. Das 
Thema der künstlerischen Diplomarbeit ist den im Studienplan festgelegten zentralen künstlerischen 
Fächern zu entnehmen. Anstelle der künstlerischen Diplomarbeit kann eine Diplomarbeit aus einem 
der im Studienplan festgelegten wissenschaftlichen Fächer verfasst werden. Die Diplomarbeit wird mit 
16 ECTS-Punkten bewertet. 
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ZWEITE DIPLOMPRÜFUNG ORCHESTERDIRIGIEREN 
 
Die zweite Diplomprüfung besteht aus der abschließenden kommissionellen Prüfung. Voraussetzung 
für die Zulassung zur kommissionellen zweiten Diplomprüfung ist der erfolgreiche Abschluss 
sämtlicher Lehrveranstaltungen des zweiten Studienabschnitts für den Studienzweig 
Orchesterdirigieren. 
 
1. Interne Diplomprüfung: 
 
 Klavier: 
 
 Vortrag von zwei Werken aus verschiedenen Stilrichtungen, wobei eines mehrsätzig sein muss. 

Kammermusik und Liedbegleitung können integriert werden. 
 
 Orchesterprobe: 
 
 Aus einem Block von 30 vorgegebenen Werken hat der Kandidat am Ende des 8. Semesters 20 

Werke auszuwählen. Aus diesen 20 Werken wählt der Prüfungssenat mindestens 2 Beispiele 
für die Arbeit des Kandidaten mit dem Orchester aus (spätestens eine Woche vor dem 
Prüfungstermin). 

 
 Allgemeine Fachfragen: 
 

Fragen im Zusammenhang mit den vom Kandidat zu lösenden künstlerischen Aufgaben, sowie 
Fragen und Aufgabenstellungen mit dem Ziel, seine Fähigkeit zur sinnvollen Verbindung der 
zentralen künstlerischen Fächer mit den anderen Fächern festzustellen. Nachweis von 
theoretischen und praktischen Kenntnissen zum Partiturstudium anhand von Werken des 18., 
19. oder 20. Jahrhunderts. 

 
 Vorlage der künstlerischen Diplomarbeit . 
 
 Diese Diplomarbeit ist ein Monat vor dem ersten Prüfungsteil vorzulegen. 
 
 
2. Öffentliche Diplomprüfung (mit Orchester): 
 
Die Zulassung zur öffentlichen Diplomprüfung erfolgt nur nach bestandener interner Diplomprüfung. 
Die Vorschläge für die in den Fächern Klavier und Dirigieren (interne Diplomprüfung) zu lösenden 
künstlerischen Aufgaben sind dem Kandidaten spätestens am Ende des 8. Semesters 
bekanntzugeben. Für die öffentliche Diplomprüfung Orchesterdirigieren wird das zu dirigierende Werk 
am Ende des 9. Semesters festgelegt. In den 20 vom Kandidaten vorgelegten Werken müssen 
mindestens zwei Stücke aus dem 20. Jh. (davon eines nach 1950) und zwei Stücke aus der Alten 
Musik enthalten sein. 
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ZWEITER STUDIENABSCHNITT- STUDIENZWEIG CHORDIRIGIEREN 
 
Der Studienzweig Chordirigieren besteht aus 82 Semesterstunden Pflichtfächern.  
Der Studienplan ist wie folgt gegliedert: 
 

Semester 5 6 7 8 9 10 
ZENTRALE 
KÜNSTLERISCHE FÄCHER 

  
SSt ECTS SSt ECTS SSt ECTS SSt ECTS  ECTS SSt ECTS 

Chordirigieren 3-8 SI1 3 2,5 3 2,5 3 8,5 3 8,5 3 9,5 3 10 
Stimmbildung 5-10 KE 1 2,5 1 2,5 1 5 1 5 1 5 1 5 
 
PFLICHTFÄCHER              
Orchesterdirigieren 3-6 SI 2 2 2 2 2 2 2 2     
Klavier 5-10 KE 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 
Partiturspiel 5-8 KE 1 2,5 1 2,5 1 2,5 1 2,5     
Korrepetition 5-8 KE 1 2,5 1 2,5 1 2,5 1 2,5     
Analyse 5,6 VS 2 2 2 2         
Gehörbildung für Dirigenten, 
Komponisten und 
Musiktheoretiker 5,6 

UE 1 1,5 1 1,5         

Gehörbildung für Dirigenten, 
Komponisten und 
Musiktheoretiker  
(Höranalyse) 7,8 

UE     1 1,5 1 1,5     

Praktische  
Instrumentation 1,2 

VE 2 2,5 2 2,5         

Chor 5,6 EU 2 1 2 1         
Generalbass 1,2 KE 1 1 1 1         
Opern- und Oratorienkunde 3 VS 2 2           
Operndirigieren 3,4 UE 1,5 2 1,5 2         
Stimmkunde 1,2 VO 1 1 1 1         
Historische Musikpraxis 1 VU   2 2         
Historische Musikpraxis 2 EU     1 2       
Neue Musik seit 1950 1,2 VO     2 2 2 2     
Ensemble Neue Musik 
(Produktion) 1,2 

EU         2 2 2 2 

 
FREIE WAHLFÄCHER  2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1,5 
DIPLOMARBEIT           8  8 
 
Summe Pflichtfächer  21,5 27 21,5 27 13 28 12 26 7 27,5 7 28 
TOTAL  23,5 30 23,5 30 15 31 14 29 9 30,5 8 29,5 

 
NACHWEIS VON VORKENNTNISSEN 
 
Folgende Lehrveranstaltungen sind semesterweise aufbauend konzipiert. Die notwendigen Vorkennt-
nisse sind durch Zeugnisse zu belegen. 
 
Lehrveranstaltungen, die Lehrveranstaltungen, die 
Vorkenntnisse voraussetzen: Vorkenntnisse vermitteln: 
 
Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 6 Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 5 
Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 6 
(Höranalyse) 7 
Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten  
(Höranalyse) 8 (Höranalyse) 7 
 
  

1 Abkürzungsverzeichnis der Lehrveranstaltungstypen s. Seite 17 
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Analyse 6 Analyse 5 
 
Praktische Instrumentation 2 Praktische Instrumentation 1 
 
Historische Musikpraxis 1 Einführung in die Historische Musikpraxis 
Historische Musikpraxis 2 Historische Musikpraxis 1 
 
FREIE WAHLFÄCHER 
 
Zur Vertiefung und Erweiterung der Studien sind für die Studienrichtung Chordirigieren insgesamt 19 
Semesterstunden aus Wahlfächern durch Prüfungen (erfolgreiche Teilnahme) zu belegen. Die freien 
Wahlfächer werden mit 1,5 ECTS-Punkten pro Semesterstunde bewertet (insgesamt 28,5 ECTS-
Punkte, davon 12 im ersten Studienabschnitt).  
Es wird den Studierenden empfohlen, die Wahlfächer zum Aufbau eines Schwerpunkts zu nutzen. 
 
Folgende Lehrveranstaltungen werden für den Studienzweig Chordirigieren besonderes empfohlen: 
 

Analyse 7,8 (VS) je 2.0 SSt 
Italienisch 5,6 (VU) je 1.0 SSt 
Intonationstraining 1,2 (UE) je 1.0 SSt 
Kommunikations- und Verhaltenstraining 1,2 (AG) je 1.0 SSt 
Methoden der Forschung im Bereich der Elektroakustik und der  
experimentellen Musik 1,2 (SI) je 4.0 SSt. 
Methoden der Notation in der Gegenwart 1,2 (VS) je 2.0 SSt 
Methodik der wissenschaftlichen Arbeit (PS) 2.0 SSt 
Musikgeschichte - ausgewählte Kapitel (SE) 2.0 SSt 
Musiktheater der Gegenwart 1,2 (VO), je 2.0 SSt  
Opern- und Oratorienkunde 4 (VS) 2.0 SSt 
Rechtskunde für Musiker 1,2 (VO) je 1.0 SSt 
Repertoire Elektroakustischer und Computermusik 1-4 (VS) je 1.0 SSt. 
Sprecherziehung 1-4 (EI) je 1.0 SSt 
Vergleichende Kunstbetrachtung 1-4 (VS) je 2.0 SSt 

 
Es ist prinzipiell möglich, auch Lehrveranstaltungen an allen anderen Studienrichtungen der 
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, an der Universität Wien oder an der Universität für 
angewandte Kunst Wien als Wahlfach zu belegen. 
 
 
KÜNSTLERISCHE DIPLOMARBEIT 
 
Im Studienzweig Chordirigieren ist eine künstlerische Diplomarbeit zu schaffen, die neben einem 
künstlerischen Teil, der den Schwerpunkt bildet, auch einen schriftlichen Teil zu umfassen hat. Das 
Thema der künstlerischen Diplomarbeit ist den im Studienplan festgelegten zentralen künstlerischen 
Fächern zu entnehmen. Anstelle der künstlerischen Diplomarbeit kann eine Diplomarbeit aus einem 
der im Studienplan festgelegten wissenschaftlichen Fächer verfasst werden. Die Diplomarbeit wird mit 
16 ECTS-Punkten bewertet. 
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ZWEITE DIPLOMPRÜFUNG CHORDIRIGIEREN 
 
Die zweite Diplomprüfung besteht aus der abschließenden kommissionellen Prüfung. 
Voraussetzung für die Zulassung zur kommissionellen zweiten Diplomprüfung ist der erfolgreiche 
Abschluss sämtlicher Lehrveranstaltungen des zweiten Studienabschnitts für den Studienzweig 
Chordirigieren. 
 
1. Interne Diplomprüfung: 
 
 Stimmbildung: 
 

Theoretisch: Fragen zur Stimmtechnik und Nachweis von Kenntnissen der Einzel- und Chor- 
Stimmbildung 

 
Praktisch: Vortrag eines selbstgewählten Vokalstückes mit oder ohne Instrumentalbegleitung. 

 
 Probe mit einem Chor oder Vokalensemble: 
 

Je nach Umfang und Schwierigkeitsgrad ein bis drei Werke aus dem Repertoire der beiden 
letzten Semester. Prima Vista Erarbeitung eines Chorstückes nach Ansage (a-capella oder mit 
Begleitung, Bekanntgabe des Stückes eine Stunde vor Prüfungsbeginn). 

 
 Allgemeiner Prüfungsteil: 
 
 Der Kandidat hat aus einem vorgegebenen Block von 30 Werken aus der weltlichen, geistlichen 

oder Opernchor-Literatur am Ende des 8. einrechenbaren Semesters 20 Werke auszuwählen, 
von denen er nach Beschluss des Prüfungssenats mindestens 2 auf dem Klavier unter 
simulierten Probenbedingungen vorzutragen hat. 

 
Erarbeitung von vorbereiteten Rezitativen und Arien aus Oratorien. 

 
 Fragen im Zusammenhang mit den vom Kandidat zu lösenden künstlerischen Aufgaben, sowie 

Fragen und Aufgabenstellungen mit dem Ziel, seine Fähigkeit zur sinnvollen Verbindung der 
zentralen künstlerischen Fächer mit den anderen Fächern festzustellen. 

 
 Vorlage der künstlerischen Diplomarbeit: 
 

Diese Diplomarbeit ist ein Monat vor dem ersten Prüfungsteil vorzulegen. 
 
2. Öffentliche Diplomprüfung (mit Chor): 
 
Die Zulassung zur öffentlichen Diplomprüfung erfolgt nur nach bestandener interner Diplomprüfung. 
Das vom Kandidaten vorgelegte Repertoire soll Werke aus allen Epochen der Musikgeschichte 
enthalten. 
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ZWEITER STUDIENABSCHNITT – STUDIENZWEIG KORREPETITI ON 
 
Der Studienzweig Korrepetition besteht aus 78 Semesterstunden Pflichtfächern. 
Der Studienplan ist wie folgt gegliedert: 
 

Semester 5 6 7 8 9 10 
ZENTRALE KÜNSTLERISCHE 
FÄCHER 

  
SSt ECTS SSt ECTS SSt ECTS SSt ECTS SSt ECTS SSt ECTS 

Korrepetition 5-10 KE1 2 3 2 3 2 7 2 7 2 9 2 9 
Klavier 5-10 KE 1 2,5 1 2,5 1 4,5 1 4,5 1 5,5 1 5,5 
Partiturspiel 5-10 KE 1 2 1 2 1 3,5 1 3,5 1 4 1 4 
 
PFLICHTFÄCHER              
Orchesterdirigieren 3-6 SI 2 2 2 2 2 2,5 2 2,5     
Chordirigieren 3-6 SI 2 2 2 2 2 2,5 2 2,5     
Analyse 5,6 VS 2 2 2 2         
Gehörbildung für Dirigenten, Kom- 
ponisten und Musiktheoretiker 5,6 

UE 1 1,5 1 1,5         

Gehörbildung für Dirigenten, Kom- 
ponisten und Musiktheoretiker 
(Höranalyse) 7,8 

UE     1 1,5 1 1,5     

Stimmbildung 5-8 KE 1 2,5 1 2,5 1 2,5 1 2,5     
Praktische Instrumentation 1,2 VE 2 2,5 2 2,5         
Streich- oder Blasinstrument 5,6 2 KE 1 1 1 1         
Generalbass 1,2 KE 1 1 1 1         
Opern- und Oratorienkunde 3 VS 2 2           
Operndirigieren 3,4 UE 1,5 2 1,5 2         
Stimmkunde 1,2 VO 1 1 1 1         
Historische Musikpraxis 1 VU   2 2         
Historische Musikpraxis 2 EU     1 2       
Neue Musik seit 1950 1,2 VO     2 2 2 2     
Ensemble Neue Musik 
(Produktion) 1,2 

EU         2 2 2 2 

 
FREIE WAHLFÄCHER  2 3 2 3 2 3 2 3 2 3   
DIPLOMARBEIT           8  8 
 

Summe Pflichtfächer  20,5 27 20,5 27 13 28 12 26 6 28,5 6 28,5 
TOTAL  22,5 30 22,5 30 15 31 14 29 8 31,5 6 28,5 

 
 
NACHWEIS VON VORKENNTNISSEN 
 
Folgende Lehrveranstaltungen sind semesterweise aufbauend konzipiert. Die notwendigen Vorkennt- 
nisse sind durch Zeugnisse zu belegen. 
 
Lehrveranstaltungen, die Lehrveranstaltungen, die 
Vorkenntnisse voraussetzen: Vorkenntnisse vermitteln: 
 
Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 6 Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 5 
Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten 6 
(Höranalyse) 7 
Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten Gehörbildung für Dirigenten und Komponisten  
(Höranalyse) 8 (Höranalyse) 7 
 
  

1 Abkürzungsverzeichnis der Lehrveranstaltungstypen s. Seite 17 
2 Der einmalige  Wechsel des Instrumentes innerhalb des gesamten Studiums ist gestattet. 
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Analyse 6 Analyse 5 
 
Praktische Instrumentation 2 Praktische Instrumentation 1 
 
Historische Musikpraxis 1 Einführung in die Historische Musikpraxis 
Historische Musikpraxis 2 Historische Musikpraxis 1 
 
 
FREIE WAHLFÄCHER 
 
Zur Vertiefung und Erweiterung der Studien sind für den Studienzweig Korrepetition insgesamt 18 
Semesterstunden aus Wahlfächern durch Prüfungen (erfolgreiche Teilnahme) zu belegen. Die freien 
Wahlfächer werden mit 1,5 ECTS-Punkten pro Semesterstunde bewertet (insgesamt 27 ECTS-
Punkte, davon 12 im ersten Studienabschnitt). 
 
Es wird den Studenten empfohlen, die Wahlfächer zum Aufbau eines Schwerpunkts zu nutzen. 
 
Folgende Lehrveranstaltungen werden für den Studienzweig Korrepetition besonderes empfohlen: 
 

Analyse 7,8 (VS) 2.0 je SSt 
Italienisch 5,6 (VU) je 1.0 SSt 
Intonationstraining 1,2 (UE) je 1.0 SSt 
Methoden der Forschung im Bereich der Elektroakustik und der  
experimentellen Musik 1,2 (SI) je 4.0 SSt. 
Methodik der wissenschaftlichen Arbeit (PS) 2.0 SSt 
Musikgeschichte - ausgewählte Kapitel (SE) 2.0 SSt 
Musiktheater der Gegenwart 1,2 (VO) je 2.0 SSt 
Opern- und Oratorienkunde 4 (VS) 2.0 SSt 
Rechtskunde für Musiker 1,2 (VO) je 1.0 SSt 
Repertoire Elektroakustischer und Computermusik 1-4 (VS) je 1.0 SSt. 
Vergleichende Kunstbetrachtung 1-4 (VS) je 2.0 SSt 

 
Es ist prinzipiell möglich, auch Lehrveranstaltungen an allen anderen Studienrichtungen der 
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, an der Universität Wien oder an der Universität für 
angewandte Kunst Wien als Wahlfach zu belegen. 
 
 
KÜNSTLERISCHE DIPLOMARBEIT 
 
Im Studienzweig Korrepetition ist eine künstlerische Diplomarbeit zu schaffen, die neben einem 
künstlerischen Teil, der den Schwerpunkt bildet, auch einen schriftlichen Teil zu umfassen hat. Das 
Thema der künstlerischen Diplomarbeit ist den im Studienplan festgelegten zentralen künstlerischen 
Fächern zu entnehmen. Anstelle der künstlerischen Diplomarbeit kann eine Diplomarbeit aus einem 
der im Studienplan festgelegten wissenschaftlichen Fächer verfasst werden. Die Diplomarbeit wird mit 
16 ECTS-Punkten bewertet. 
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ZWEITE DIPLOMPRÜFUNG KORREPETITION 
 
Die zweite Diplomprüfung besteht aus der abschließenden kommissionellen Prüfung. 
Voraussetzung für die Zulassung zur kommissionellen zweiten Diplomprüfung ist der erfolgreiche 
Abschluss sämtlicher Lehrveranstaltungen des zweiten Studienabschnitts für den Studienzweig 
Korrepetition. 
 
1. Interne Diplomprüfung: 
 
 Klavier: 
 

Vortrag eines Solostückes und eines mehrsätzigen Kammermusikwerkes oder eines 
Liederzyklus. 

 
 Partiturspiel : 
 

Vortrag eines vorbereiteten schwierigeren Stückes der Konzert- oder Ballettliteratur. Prima 
Vista-Vortrag einer Partitur der Wiener Klassik. 

 
 Korrepetition: 
 
 Nachweis von 15 erarbeiteten Opern, aus denen von der Prüfungskommission eine Auswahl 

von drei Opern verschiedener Stilrichtungen spätestens 3 Wochen vor der Prüfung 
vorzunehmen ist. 

 
 Vortrag eines selbstgewählten schwierigen Teiles einer Oper, wobei der Kandidat den 

Gesangspart markieren soll. 
 
 Blattspiel eines mittelschweren Klavierauszuges und vom Blatt Transponieren eines leichteren 

Teiles eines Bühnenwerkes. 
 
 Mit Sänger/in: Erarbeiten eines für diese(n) Sänger/in unbekannten Abschnittes einer Oper. 
 
 Allgemeine Fachfragen: 
 
 Fragen im Zusammenhang mit den vom Kandidaten zu lösenden künstlerischen Aufgaben, 

sowie Fragen und Aufgabenstellungen mit dem Ziel, seine Fähigkeit zur sinnvollen Verbindung 
der zentralen künstlerischen Fächer mit den anderen Fächern festzustellen. Nachweis von 
theoretischen und praktischen Kenntnissen des Opernrepertoires. 

 
 Vorlage der künstlerischen Diplomarbeit: 
 

Diese Diplomarbeit ist ein Monat vor dem ersten Prüfungsteil vorzulegen. 
 
 
2. Öffentliche Diplomprüfung mit einem Sänger oder Vok alensemble: 
 
Die Zulassung zur öffentlichen Diplomprüfung erfolgt nur nach bestandener interner Diplomprüfung. 
Die Vorschläge für die in den Fächern Klavier, Partiturspiel, Dirigieren und Korrepetition zu lösenden 
künstlerischen Aufgaben sind dem Kandidaten spätestens am Ende des 8. Semesters bekannt-
zugeben. Für die öffentliche Diplomprüfung wird das vorzutragende Werk am Ende des 9. Semesters 
festgelegt. Das vom Kandidaten vorgelegte Repertoire soll Werke aus allen Epochen der 
Opernliteratur enthalten. 
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Leiter der zentralen künstlerischen Fächer1: 
 
1. Studienabschnitt: 
 
Grundlagen der Dirigiertechnik, 
Orchesterdirigieren: o.Univ.-Prof. Mag. Uros Lajovic 
 Univ.-Prof. Mark Stringer 
Chordirigieren:  ao.Univ-Prof. Mag. Ingrun Fußenegger  
 em.o.Univ.-Prof. Günther Theuring 
Klavier: o.Univ.-Prof. Mag. Roswitha Heintze 
 Univ.-Prof. Thomas Kreuzberger 
 ao.Univ.-Prof. Stephan Möller-Spaemann 
Historische Satztechniken: Univ.-Prof.Mag.Dr.phil. Martin Lichtfuss 
 o.Univ.-Prof. Dietmar Schermann 
 N.N. 
Analyse:  o.Univ.-Prof.Dr. Marie-Agnes Dittrich 
 Univ.-Prof.Mag.Dr.phil. Annegret Huber 
 
 
2. Studienabschnitt: 
 
Studienzweig Orchesterdirigieren: 
 
Orchesterdirigieren: o.Univ.-Prof. Mag. Uros Lajovic 
 Univ.-Prof. Mark Stringer 
Klavier: o.Univ.-Prof. Mag. Roswitha Heintze 
 Univ.-Prof. Thomas Kreuzberger 
 ao.Univ.-Prof. Stephan Möller-Spaemann 
 
Studienzweig Chordirigieren: 
 
Chordirigieren:  o.Univ.-Prof. Erwin Ortner 
 em.o.Univ.-Prof. Günther Theuring 
Stimmbildung: ao.Univ.-Prof. Mag. Helene Dearing 
 Sen.L.Mag. Günter Haumer     
 MMMMag. Alexander Josef Mayr 
 Mag. Ulrike Sych 

 
Studienzweig Korrepetition: 
 
Korrepetition: o.Univ.-Prof. Konrad Leitner 
Klavier: o.Univ.-Prof. Mag. Roswitha Heintze 
 Univ.-Prof. Thomas Kreuzberger 
 ao.Univ.-Prof. Stephan Möller-Spaemann 
Partiturspiel: VL Mag.Dr. Elmo Cosentini 
 VL Mag.Vladimir Kiradjiev 
 ao.Univ.-Prof. Stephan Möller-Spaemann 
 VL Gérard Talbot 

 

  

1 Weiters können Lehrer, die die Lehrbefugnis für das betreffende zentrale künstlerische Fach in 
seinem ganzen Umfang besitzen, mit der selbständigen Abhaltung von Lehrveranstaltungen aus 
dem zentralen künstlerischen Fach beauftragt werden.  
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STUDIENBEITRAG: 
 
Von allen ordentlichen Studierenden mit österreichischer Staatsbürgerschaft und Studierenden, die 
gleichgestellt sind (Staatsangehörige von EU- und EWR-Mitgliedsstaaten sowie der Schweiz) ist nur 
dann ein Studienbeitrag in der Höhe von € 363,36 einzuheben, wenn sie die für ihr Studium 
vorgesehene Studienzeit  von Studienabschnitt  plus 2 Toleranzsemester überschreiten. 
 
Studierende mit einer anderen Staatsbürgerschaft bzw. Staatenlose und Studierende mit ungeklärter 
Staatsbürgerschaft zahlen pro Semester in jedem Fall € 363,36. 
 
Weiters ist für jedes Semester auf alle Fälle ein Studierendenbeitrag (ÖH-Beitrag) in  der Höhe von 
ca € 17,00 zu entrichten.  
Dieser Beitrag für die österreichische Hochschülerschaft ist für In- und Ausländer gleich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Änderungen vorbehalten!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

ECTS European Credit Transfer System 
EU Ensembleunterricht 
KE Künstlerischer Einzelunterricht 
KG Künstlerischer Gruppenunterricht 
KO Konversatorium 
SE Seminar 
SI Seminar und Einzelunterricht 
SSt Semesterstunde 
UE Übung 
VE Vorlesung und Einzelunterricht 
VO Vorlesung 
VS Vorlesung und Seminar 
VU Vorlesung und Übung 
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DEUTSCHKENNTNISSE 
 
Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben vor der Zulassung zum ordentlichen 
Studium den Nachweis zu erbringen, dass sie die deutsche Sprache in einem zum Verständnis der 
Lehrveranstaltungen ausreichenden Ausmaß beherrschen.  
Sollte der Nachweis der ausreichenden Deutschkenntn isse bis zum Ende der Zulassungsfirst 
nicht erbracht werden, kann keine Zulassung zum ord enlichen Studium erfolgen. 
 
Falls Sie ein Visum benötigen, so stellen Sie den A ntrag bitte gleich nach der bestandenen 
Zulassungsprüfung in Ihrem Heimatland, auch wenn Si e noch keinen Deutschnachweis haben. 
 
Folgeden Dokumente werden als Nachweis anerkannt: 
 
I. Instrumentalstudien, Dirigieren, Komposition und  Musiktheorie, Tonmeisterstudium, 
Bachelorstudium Gesang 
 

1. Diplom „Zertifikat Deutsch“  der ÖSD-Prüfungszentren (Österreichisches Sprachdiplom 
Deutsch) bzw. der Goethe-Prüfungszentren 

Die ÖSD-Prüfungszentrale, 1090 Wien, Althanstrasse 7-9, Tel: 319 33 95 (www.osd.at), sowie das 
Goethe-Institut (www.goethe.de) führen eine Liste von autorisierten internationalen Institutionen und 
Sprachschulen, die Prüfungstermine zum Erwerb des Sprachdiploms "Zertifikat Deutsch/B1" anbieten 
(in Wien jeden Monat mindestens ein Termin; Kosten: ca. 70 Euro). Auf den oben genannten 
Internetseiten sind auch Musterprüfungen abrufbar. 
Es wird empfohlen, das „Zertifikat Deutsch/B1“ nach Möglichkeit bereits vor der Zulassungsprüfung 
(im Heimatland) abzulegen.  

2. Deutschtest  in Verbindung mit der Zulassungsprüfung  (gilt als Ergänzungsprüfung im 
Sinne des § 51 (2) Z 18 UG und entspricht dem B1-Niveau 

 
Dieser Test ist für KandidatInnen gedacht, die keine Möglichkeit haben, das Diplom „Zertifikat 
Deutsch/B1 zu erwerben, doch das B1-Programm bereits erarbeitet haben. Der Test ist nicht Teil 
der Zulassungsprüfung und die Teilnahme ist nicht obligatorisch. Die Musterprüfung „Zertifikat 
Deutsch/B1“ (Adresse s. oben) wird zur Vorbereitung empfohlen. 
Information über die Termine und Anmeldungsmodalitäten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung zur 
Zulassungsprüfung. 
Können Sie bei der Zulassungsprüfung (Mai/Juni) nicht zum Deutschtest kommen, so erhalten Sie 
auf Anfrage einen Prüfungstermin Ende September. 
KandidatInnen, die weder diesen Deutschtest positiv  absolvieren noch bis zum Ende der 
Zulassungsfrist einen anderen akzeptierten Deutschn achweis vorlegen, können ihr 
ordentliches Studium nicht beginnen. 
 
3. Abschlusszeugnis des einjährigen Lehrgangs Deutsch  an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien 
 
4. Reifezeugnis  aufgrund des Unterrichts in deutscher Sprache (Reifeprüfung – „Matura“/ „Abitur“ 
– an einem österreichischen bzw. einem deutschsprachigen Gymnasium im Ausland) 
 

Das Niveau „Zertifikat Deutsch/B1“ ist das Minimum für den Beginn des Studiums; es ist notwendig, 
die Deutschkenntnisse während der ersten Studienjahre weiter zu verbessern. Die Universität bietet 
Studierenden nicht deutscher Muttersprache den Lehrgang Deutsch 
(http://www.mdw.ac.at/?pageid=174), (Alltagsdeutsch plus Übungen und Texte aus dem 
Musikbereich) an. 
 
 Bitte beachten Sie, dass nur jene Studierende den Lehrgang Deutsch besuchen dürfen, die am 
Einstufungstest zu Beginn des Semesters teilgenommen und die Lehrgangsgebühr bezahlt 
haben.Sollte der Nachweis der ausreichenden Deutschkenntn isse bis zum Ende der 
Zulassungsfrist nicht erbracht werden, kann eine Zu lassung zum ordentlichen Studium nicht 
erfolgen.  
 
Über weitere Deutschkurse in Wien informiert z. B. die Internetseite www.campus-austria.at. 
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II. Masterstudium Lied und Oratorium, Masterstudium Mus ikdramatische Darstellung 

 
1. B2-Diplom der ÖSD-Prüfungszentren („B2 Mittelstufe Deutsch“) bzw. der Goethe-
Prüfungszentren („Goethe-Zertifikat B2“) 
 
Die ÖSD-Prüfungszentrale (www.osd.at) sowie das Goethe-Institut (www.goethe.de) führen eine 
Liste von autorisierten internationalen Institutionen und Sprachschulen, die Prüfungstermine zum 
Erwerb ihrer Diplome anbieten. Auf den oben genannten Internetseiten sind auch Musterprüfungen 
abrufbar. 
Es wird empfohlen, eines dieser B2-Diplome nach Möglichkeit bereits vor der Zulassungsprüfung 
(im Heimatland) abzulegen. 
 
2. Deutschtest in Verbindung mit der Zulassungsprüfung  (gilt als Ergänzungsprüfung im Sinne 
des § 51 (2) Z 18 UG und entspricht dem B2-Niveau) 
 
Dieser Test ist für KandidatInnen gedacht, die keine Möglichkeit haben, ein B2-Diplom zu 
erwerben, doch das B2-Programm bereits erarbeitet haben Der Test ist nicht Teil der 
Zulassungsprüfung und die Teilnahme ist nicht obligatorisch. Die B2-Musterprüfungen vom ÖSD 
und Goethe-Institut (Adresse s. oben) werden zur Vorbereitung empfohlen.  
Information über die Termine und Anmeldungsformalitäten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung zur 
Zulassungsprüfung. 
Können Sie bei der Zulassungsprüfung (Juni/Juli) nicht zum Deutschtest kommen, so erhalten Sie 
auf Anfrage einen Prüfungstermin Ende September. 
KandidatInnen, die weder diesen Deutschtest positiv  absolvieren noch bis zum Ende der 
Zulassungsfrist einen anderen akzeptierten Deutschn achweis vorlegen, können ihr 
ordentliches Studium nicht beginnen. 
 
3. Abschlusszeugnis des einjährigen Lehrgangs Deutsch  an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien plus B2-Bestätigung der Lehrgangsleiterin  
 
4. Reifezeugnis  aufgrund des Unterrichts in deutscher Sprache (Reifeprüfung – „Matura“/ „Abitur“ 
– an einem österreichischen bzw. einem deutschsprachigen Gymnasium im Ausland) 

 
 
 
III. Musikpädagogische Studienrichtungen (IGP, ME/I ME, MBP und MTH) 
 
Es ist ein Deutschtest im Rahmen der Zulassungsprüfung  abzulegen. Dieser besteht aus einem 
schriftlichen und mündlichen Teil. Kenntnisse der Musikfachsprache werden vorausgesetzt (z. B. 
Notennamen, Notenwerte, Intervalle, Schlüssel).  
Ein Reifezeugnis  aufgrund des Unterrichts in deutscher Sprache (Reifeprüfung – „Matura“/ „Abitur“ – 
an einem österreichischen bzw. einem deutschsprachigen Gymnasium im Ausland) ersetzt den 
Deutschtest.  
 
 
IV. Doktoratsstudien 
 
C1-Diplom eines ÖSD-Prüfungszentrums („C1 Oberstufe Deutsch“) bzw. eines Prüfungszentrums des 
Goethe-Instituts („Goethe-Zertifikat C1“)  
 
 
V. Alle übrigen Studienrichtungen 
  
Ausreichende Deutschkenntnisse sind Zulassungsvoraussetzung und werden im Rahmen der 
Zulassungsprüfung überprüft. 
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Beispiele für die Zulassungsprüfung Dirigieren 
 
Dauer des schriftlichen Gehörtests: ca 1,5 Stunden 
 
Teil A: schriftlich 
- Gehörtest 
Alle Beispiele werden 5 mal gespielt 
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